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RS UVS Karnten 1994/09/19 KUVS-
710/6/94

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 19.09.1994

Rechtssatz

Kommt im Beweisverfahren nicht hervor, dal3 der Beschuldigte ein zur Vertretung nach auBen befugtes Organ einer
Aktiengesellschaft (Mitglied des Vorstandes) ist und war der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt nicht rechtswirksam zum
verantwortlichen Beauftragten bestellt, so ist dieser Umstand von Amts wegen wahrzunehmen und hat zur Folge, dal3
der Beschuldigte fiir die ihm zur Last gelegte Ubertretung nicht zur Verantwortung gezogen werden kann (Einstellung

des Verfahrens).

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1994/09/19 KUVS-710/6/94
	JUSLINE Entscheidung


